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II -31'(1 i:fer Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationa1.i:~tes XV. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abg. WIMMERSBERGER~ BurgstaZZer 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziaZe VerwaZtung 

betreffend die Entsendung von AufsichtsratsmitgZiedern durch 

die Zentralbetriebsräte verstaatZichter Unternehmen 

Während nach dem Arbeitsverfassungsgesetz die Entsendung von 

AufsichtsratsmitgZiedern durch die ZentraZbetriebsräte nach dem 

VerhältniswahZrecht vorzunehmen ist~ sieht das Gesetz über die 

Zusammenfassung der Unternehmen der Eisen- und StahZindustrie 

nichts dazu vor. 

Es steZZt sich in diesem Zusammenhang ernstZich die Frage~ ob 

angesiohts der umfassenden NeuregeZung des Entsendungsverfahrens 

duroh das Arbeitsverfassungsgesetz für die gesamte Wirtschaft 

ein Restbereich eines aZten~ auf die DritteZparität an sich 

schZecht passenden Entsendungsverfahrens naoh dem Mehrheitsprinzip 

aufreohterhaZten werden kann~ wenn kein sachZioher Grund für eine 

derartige systemwichtige Differenzierung vorhanden ist. 

Vor knapp 3 Jahren hat der Erstunterzeichner dieser Anfrage 

auf eine diesbezagZiche Frage vom Bundesminister für soziaZe 

VerwaZtung unter anderem foZgende Antwort erhalten: 

"Ioh kann Ihnen aZso mitteiZen~ daß die mit der Entsendung 

von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Zentralbetriebsräte 
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verstaailichter Unternehmen verbundene Gesamtproblematik bereits 

seit längerer Zeit gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt, das 

für die verstaatlichte Industrie primär zuständig ist, einer 

grundsätzlichen tJberprüfung unterzogen wird." 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e : 

1. Welche konkreten Ergebnisse haben die Gespräche mit dem 

Bundeskanzleramt über die Xnderung der gesetzlichen 

Bestimmungen der Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern 

durch die Zentralbetriebsräte verstaatlichter Unternehmen 

ergeben ? 

2. Bis wann werden Sie nun dem Nationalrat einen Gesetzesvorschlag, 

mit dem die Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern durch 

die Zentralbetriebsräte auch in verstaatlichten Unternehmen 

nach dem Verhältniswahlrecht vorzunehmen ist, zur 

Bescn-.ß~assung vorlegen ? 

1865/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




